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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
8. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 20.01.2016 BETREFFEND 
SCHULFREIERKLÄRUNG GEMÄß § 2 ABS 7 Oö. SCHULZEITGESETZ 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs 3 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl 240/1962 idgF) vom 20.01.2016 aufgrund des § 2 Abs 7 Oö. 
Schulzeitgesetz, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 

§ 1 
 
Um den Lehrer/innen der allgemein bildenden Pflichtschulen der Bildungsregion Gmunden Gelegenheit zu 
geben, an der standespolitischen Bezirksversammlung teilzunehmen, wird Mittwoch, 16. März 2016, nach 
Ende der 5. Unterrichtseinheit für diejenigen Schüler/innen, deren Lehrer/innen an diesem Tag 
an der Versammlung teilnehmen, schulfrei erklärt. 
 
Die Schulleiter/innen haben für einen ungestörten Schulbetrieb in den verbleibenden Klassen Sorge zu 
tragen. 
 

§ 2 
 
Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt im Verordnungsblatt des Landesschulrates für OÖ sowie durch 
Anschlag an der Amtstafel der betroffenen Schulen 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(407-50/77-BR-GM/2015) 
 
 
 
 
9. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 25.01.2016 BETREFFEND 
SCHULFREIERKLÄRUNG GEMÄß § 2 ABS 7 Oö. SCHULZEITGESETZ 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs 3 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl 240/1962 idgF) vom 25.01.2016 aufgrund des § 2 Abs 7 OÖ 
Schulzeitgesetz, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 

§ 1 
 
Wegen Unbenutzbarkeit des Schulgebäudes werden Montag der 25.01.2016 und Dienstag der 
26.01.2016 für die Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule St. Martin/Traun schulfrei 
erklärt. 
 

§ 2 
 
Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt im Verordnungsblatt des Landesschulrates für OÖ sowie durch 
Anschlag an der Amtstafel der betroffenen Schulen.  
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 

(410-50/2-BR-LL/2016) 
 
 
 
 
10. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER FÜR DIE 
NEUEN MITTELSCHULEN UND POLYTECHNISCHEN SCHULEN DER BILDUNGSREGION WELS-LAND 
DIE TISCHTENNIS-BEZIRKSMEISTERSCHAFT AM 30. 03. 2016 ZUR SCHULBEZOGENEN 
VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 13.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
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Für die Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen der Bildungsregion Wels-Land wird die Tischtennis-
Bezirksmeisterschaft am Mittwoch, 30.03.2016 von 08:30 bis 12:30 Uhr gemäß § 13 a 
Schulunterrichtsgesetz idgF für die teilnehmenden Schüler/innen sowie deren Begleitlehrer/innen zur 
schulbezogenen Veranstaltung erklärt. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 
 

(418-40/3-2015) 
 
 
 
 
11. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER FÜR DIE 
TEILNEHMENDEN SCHULEN DER BILDUNGSREGION WELS-LAND DER BEZIRKSSCHÜLERSCHITAG 
AM 09.02.2016 ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 13.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Für die teilnehmenden Schulen der Bildungsregion Wels-Land wird der Bezirksschülerschitag am Dienstag, 
09.02.2016 ab 07:30 Uhr gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF für die teilnehmenden Schüler/innen 
sowie deren Begleitlehrer/innen zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 
 

(418-40/4-2016) 
 
 
 
 
12. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER DIE 37. OÖ 
SCHULSCHACHLANDESMEISTERSCHAFT AM 13. APRIL 2016 IM NEUEN LINZER RATHAUS ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 20.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Im Schuljahr 2015/2016 wird mit Unterstützung des Landesschulrates für OÖ die 
37. Mannschaftsmeisterschaft um den Titel eines OÖ Schulschachmeisters durchgeführt. Diese findet am 13. 
April 2016 von 9 bis 16 Uhr im Neuen Rathaus in Linz statt. 
 
Die Ausschreibung und die Bezirksreferentenliste befinden sich in der Anlage. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF die 
37. OÖ Schulschachlandesmeisterschaft sowie die im Vorfeld dazu stattfindenden Bezirksmeisterschaften für 
die teilnehmenden Schüler/innen sowie deren Begleitlehrer/innen zu schulbezogenen Veranstaltungen. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich 
 

(A3-11/1-2016) 
 
 
 
 
13. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER FÜR DIE BS 
MATTIGHOFEN DAS AUSLANDSPRAKTIKUM VOM 14. - 27.02.2016 IN MAILAND/ITALIEN ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 27.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
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Für die Berufsschule Mattighofen, Feldstraße 3, 5230 Mattighofen, wird das Auslandspraktikum vom 14. –
 27.02.2016 in Mailand/Italien vom Landesschulrat für OÖ gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF für die 
teilnehmenden Schüler/innen sowie deren Begleitlehrer/innen zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich 

(A3-11/2-2016) 
 
 
 
 
14. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER FÜR DIE 
HTBLA BRAUNAU DIE STUDIENREISE VOM 16.03.2016 – 02.04.2016 NACH CHINA ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD  
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 27.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Für die HTBLA Braunau, Osternbergerstr. 55, 5280 Braunau, wird die Studienreise vom 16.03.2016 –
 02.04.2016 nach China vom Landesschulrat für OÖ gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF für die 
teilnehmenden Schüler/innen sowie deren Begleitlehrer/innen zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landesschulrates für Oberösterreich 

(A3-11/5-2016) 
 
 
 
 
15. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER DIE 
LANDESBEWERBE DER POLYTECHNISCHEN SCHULEN OÖ 2016 ZU SCHULBEZOGENEN 
VERANSTALTUNGEN ERKLÄRT WERDEN 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 20.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Die LAG-Leiterin und PTS-Koordinatorin für OÖ, Frau Melanie C. Eisenrauch, BEd, teilte mit Schreiben vom 
01.12.2015 mit, dass gegenständliche PTS-Bewerbe als eintägige Veranstaltungen durchgeführt werden. 
 
Es sind für die angeführten Fachbereiche folgende Termine vorgesehen: 
 

Termin   Fachbereich   Veranstaltungsort 

DI, 19. April 2016    Holztechnik   PTS Grieskirchen 

DO, 21. April 2016    Elektrotechnik   VOEST Lehrwerkstätte 

DI, 26. April 2016    Metalltechnik   Fa. Greiner 

DI, 10. Mai 2016    Bautechnik   NMS/PTS Grein 

MI, 11. Mai 2016    IT   Fa. Sysco in Perg 

MI, 20. April 2016    Tourismus   Berufsschule Altmünster 

MI, 20. April 2016    Dienstleistung   PTS Grieskirchen 

 
Die Anmeldungen dafür müssen bis 29. Februar 2016 per E-Mail an: g.geisbauer@aon.at erfolgen. 
Ein Anmeldeformular für den OÖ Landesschülerwettbewerb für PTS 2016 liegt bei. 
Sind zu viele Anmeldungen (begrenzte Starterzahl bei Landesbewerb), so werden über die Bezirksverbünde 
Bezirksausscheidungen in der Zeit vom 09.03 – 30.04.2016 durchgeführt.  
 
Infos zu den Landesbewerben unter www.pts.schul.at/Bewerbe/Oberösterreich 
 
Aus besonderem dienstlichem Interesse kann Reiserechnung gelegt werden (PKW gegen Verrechnung 
öffentl. Verkehrsmittel).  
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Die Siegerehrung der Landesbewerbe findet im Juni 2016 statt. 
 
Die Landeswettbewerbe sind ein Aushängeschild der PTS von Oberösterreich. Sie zeigen die 
Zukunftsorientierung sowie die Aktualität der Ausbildung in den Fachbereichen auf und tragen so zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung bei. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF gegenständliche 
Veranstaltungen für die teilnehmenden Schüler/innen sowie deren Begleitlehrer/innen zu schulbezogenen 
Veranstaltungen. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landesschulrates für Oberösterreich 

(A3-11/91-2015) 
 
 
 
 
16. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER DER BUNDES-
JUGEND-REDEWETTBEWERB 2016 VOM 21. – 25. MAI 2016 IN WIEN ZUR SCHULBEZOGENEN 
VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD  
 
Das Bundesministerium für Bildung und Frauen teilte mit Schreiben vom 11.12.2015, BMBF-12.696/0009-
Präs.12/2015 mit, dass der Bundes-Jugend-Redewettbewerb 2016 für die Jugend Österreichs vom 21. Mai 
bis zum 25. Mai 2016 in Graz, mittels Verordnung gemäß § 13a des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG), 
BGBl. Nr. 472/1986 idgF, zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt wurde. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landesschulrates für Oberösterreich 
 

(A3-11/90-2015) 
 
 
 
 
17. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER DER 
LANDESENTSCHEID ZUM BUNDES-JUGEND-REDEWETTBEWERB 2016 AM 29.04.2016 ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 20.01.2016 
(§ 7 Abs 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Frauen teilte mit Schreiben vom 11.12.2015, BMBF-12.696/0009-
Präs.12/2015 mit, dass der Termin für den Landesentscheid zum Bundes-Jugend-Redewettbewerb 2016 für 
das Bundesland Oberösterreich am 29.04.2016 festgelegt wurde. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF den Landesentscheid zum 
Bundes-Jugend-Redewettbewerb 2016 für die teilnehmenden Schüler sowie deren Begleitlehrer/innen zur 
schulbezogenen Veranstaltung. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landesschulrates für Oberösterreich 

(A3-11/92-2015) 
 
 
 
 
18. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH, MIT WELCHER DIE 
ALLGEMEINE SONDERSCHULE VÖCKLABRUCK ALS ZENTRUM FÜR INKLUSIV- UND 
SONDERPÄDAGOGIK IN DER BILDUNGSREGION VÖCKLABRUCK FESTGELEGT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 12.01.2016 (§ 7 Abs 3 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) aufgrund des § 27a Schulorganisationsgesetz 
1962 idgF verordnet: 
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In der Bildungsregion Vöcklabruck wird die Allgemeine Sonderschule Vöcklabruck als Zentrum für Inklusiv- 
und Sonderpädagogik anstelle des bisherigen Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik Vöcklabruck 
festgelegt. 
 
Die beiden Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik Vöcklamarkt und Mondsee bleiben in der 
Bildungsregion Vöcklabruck daneben weiterhin bestehen. 
 
HR Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich 
 

(B1-1336/1/2015) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
AUSCHREIBUNG – ABTEILUNGSVORSTÄNDIN/ABTEILUNGSVORSTAND AN DER HTBLA 4060 
LEONDING, LIMESSTRASSE 12 – 14 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt an der 
 

Höheren Technischen Bundeslehranstalt 
4060 Leonding, Limesstraße 12-14, 

 
die Stelle einer Abteilungsvorständin/eines Abteilungsvorstandes der Verwendungsgruppe L 1 bzw. 
Entlohnungsgruppe l 1 für die Abteilung EDVO/Informatik mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen für 
diese Funktion vorgesehenen Wirkungsbereich zur Besetzung.  
 
Mit der Funktion ist insbesondere die Leitung einer Fachabteilung in Unterordnung unter die Schulleitung im 
Sinne des § 51 in Verbindung mit § 55 Schulunterrichtsgesetz 1986,BGBl. Nr. 472, in der derzeit geltenden 
Fassung, verbunden. 
 
Für die Besetzung dieser Stelle kommen nur Bewerberinnen/Bewerber in Betracht, welche die einschlägigen 
Verwendungserfordernisse der Anlage 1 Ziffer 23.1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, 
in der derzeit geltenden Fassung, erfüllen sowie eine mindestens sechsjährige erfolgreiche Lehrpraxis an 
Schulen nachweisen können. 
 
Für die Ausübung dieser Funktion sind insbesondere nachstehende Kenntnisse und Qualifikationen 
zweckmäßig: 
 

 Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen sowie ein hohes Maß 
an sozialer Kompetenz 

 Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement, IKT-Grundkompetenzen 
 Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, 

Sport); internationale Erfahrungen  
 Aus-/Weiterbildungen im Bereich Management 
 Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung  
 eine mindestens dreijährige Lehrtätigkeit in wenigstens zwei fachtheoretischen und/oder 

fachpraktischen Unterrichtsgegenständen, die für die in der Abteilung geführten 
Ausbildungsschwerpunkte (-zweige) eine zentrale Bedeutung haben  

  
Die Gesuche sind bis längstens 28. Februar 2016 unter den üblichen Bedingungen beim zuständigen 
Landesschulrat, von im aktiven Schuldienst stehenden Bewerberinnen/Bewerbern im Dienstwege, 
einzubringen, wobei eine Darlegung der Vorstellungen der Bewerberin/des Bewerbers über die künftige 
Tätigkeit in dieser Funktion erwünscht ist. Überdies können weitere Unterlagen angeschlossen werden. 
Der Bewerbung ist der Erhebungsbogen des Landesschulrates für Oberösterreich, der ebendort angefordert 
werden kann, ausgefüllt und mit den entsprechenden Belegen anzuschließen. 
 
Für die Abteilungsleitung gebührt zusätzlich zur Grundentlohnung von mindestens 
Euro 2.382,- eine Dienstzulage, die sich abhängig von der Gehalts- bzw. Entlohnungsstufe und der 
Dienstzulagengruppe zwischen Euro 316,- und Euro 597,- bewegt. Dieser Betrag kann sich bei einer 
langjährigen Ausübung der Tätigkeit  und auf Grund der gesetzlichen Vorschriften noch prozentuell erhöhen. 
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Die Bewerbung und sämtliche Unterlagen werden den schulischen Gremien übermittelt, wobei es der 
Bewerberin/dem Bewerber freigestellt ist, einzelne der zusätzlich beigebrachten Unterlagen von der 
Weiterleitung auszuschließen. 
 
Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, unter den weiteren Bedingungen des § 11c Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz 1993, in der derzeit geltenden Fassung, vorrangig zu bestellen. 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Frauen ist bemüht, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu 
erhöhen und lädt daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung ein. 

 
(A2- 30/2-2016 – Herr Dr. Ebner) 

 
 
 
 

FILMVORFÜHRUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN – EMPFEHLUNG ZUM BESUCH DES 
DOKUMENTARFILMS „ALLES UNTER KONTROLLE“ IM RAHMEN DES SCHULUNTERRICHTS IN 
AUSGEWÄHLTEN ÖSTERREICHISCHEN KINOS  
 
Wer die Daten hat, hat die Macht. Werner Boote begibt sich filmisch auf die Suche nach Ursachen und 
Folgen der Kontroll- und Überwachungsmechanismen in der modernen Mediengesellschaft.  
 
Empfehlenswert ab der 7. Schulstufe. 
 
Kontaktdaten zur Buchung: 
Die Buchung von Schulvorstellungen ist nach Angaben von Thimfilm in allen Kinos möglich. Bitte treten 
Sie hierfür direkt mit einem Kino in Ihrer Nähe in Kontakt.  
 
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an den Filmverleih:  
Thimfilm GmbH  
Martina Priglinger  
E-Mail: priglinger@thimfilm.at  
www.thimfilm.at  
 
Weitere Informationen, Trailer und Unterrichtsmaterial finden Sie unter www.allesunterkontrolle.at  
 
Im schulischen Kontext bietet der Film u.a. folgende thematische Anknüpfungspunkte: Medien, 
Gesellschaft, Privatsphäre, Vertrauen, Wirtschaft, Politik, Globalisierung.  
 
Inhalt:  
Der österreichische Filmemacher Werner Boote setzt sich nach „Plastic Planet“ und „Population Boom“ 
mit dem Thema Überwachung auseinander und versucht herauszufinden, wer über uns Bescheid weiß und 
wofür dieses Wissen verwendet wird. Dazu begibt er sich auf die Reise zu Orten und Menschen, die die 
globale Überwachung steuern, aber auch zu den bekanntesten Gegnern des Kontrollwahnsinns. Seine Reise 
führt ihn von London bis nach China, von Indien bis in die USA und dabei stößt er auf zum Teil 
verblüffende, aber auch äußerst beunruhigende Fakten, die zeigen, dass Freiheit und Privatsphäre längst 
keine selbstverständlichen Menschenrechte mehr sind. 
 
Besonders für ein jugendliches Publikum, das soziale Medien rigoros benutzt und dessen 
Verhalten, selbst privateste Inhalte ganz selbstverständlich ins Internet zu stellen, ein erschreckendes 
Ausmaß angenommen hat, kann der Film zur Bewusstmachung führen, dass das Internet nie vergisst und 
dass der Schutz der Privatsphäre zu einem der wichtigsten Themen der heutigen Zeit geworden ist. 
Der Film bietet viel Diskussionsstoff und hinterlässt bei Rezipient/innen einen bitteren Beigeschmack und 
den Vorsatz, sein Verhalten im Umgang mit der digitalen Welt zu hinterfragen. 
 
Nach den Kriterien des Jugendschutzes hat die Jugendmedienkommission des BMBF den Film ab 6 Jahren 
freigegeben und mit einer Positivkennzeichnung als Dokumentation ab 12 Jahren versehen. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Gegenstände Politische Bildung, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde 
sowie Religion und Ethik empfiehlt das Bundesministerium für Bildung und Frauen den Besuch der 
Veranstaltung für Schüler und Schülerinnen ab der 7. Schulstufe. 
 

(B9-38/1-2016 – Herr Dr. Sonnberger) 
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PERSONALNACHRICHTEN 
 
Die Bundesministerin für Bildung und Frauen hat  
 

Prof. Dipl.-Ing. Romana Ring 
 

mit Wirksamkeit vom 1. 1. 2016 vorerst für die Dauer von vier Jahren zur Abteilungsvorständin für den 
Bereich der Abteilung Hochbau – Holzbau (sowie Kolleg Bautechnik und Bauhandwerkerschule) an der HTBLA 
4020 Linz, Goethestraße 17, bestellt. 
 
 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Lehren/Lehrerinnen Dank und 
Anerkennung ausgesprochen 
 
Prof. OStR Mag. Zäzilia Leitner, BG/wkdl. BRG Linz 
Prof. Dr. Liane Locker, BG/wkdl. BRG Linz 
Prof. Mag. Irmtraud Obendorf, BG/wkdl. BRG Linz 
Prof. Mag. Martina Walenta, BG/wkdl. BRG Linz 
Prof. MMag. DDr. Elena Zanzani, BG/wkdl. BRG Linz 
Prof. Mag. Angela Basta-Donnerbauer, ORG der Diözese Linz, Stifterstraße 
Prof. Mag. Oliver Bachleitner, BG/BRG Braunau 
Prof. OStR Mag. Alfred Groher, BG/BRG Braunau 
Prof. Mag. Andreas Jagereder, BG/BRG Braunau 
Prof. Mag. Sigrid Kölblinger-Folker, BG/BRG Braunau 
Prof. Mag. Christa Leitl, BG/BRG Braunau 
Prof. OStR Mag. Edith Sparrer, BG/BRG Braunau 
Prof. DI Mag. Sabine Strohmüller, BG/BRG Braunau 
Prof. Mag. Helga Wagnermeyer, BG/BRG Braunau 
Prof. Mag. David Geretschläger, BORG Grieskirchen 
Prof. OStR Mag. Reinhold Gründling, BG/BRG Ried 
FOL OSR Mag. Gottfried Pammer, BG/BRG/BORG Schärding 
Prof. OStR Ing. Mag. Arnold Baldauf, BHAK/BHAS Kirchdorf 
Prof. OStR Mag. Margit Billinger, BHAK/BHAS Traun 
Prof. Mag. Rita Schelmbauer, HBLA für w. Berufe Linz, Landwiedstraße 
Prof. OStR Mag. Adelheid Stiftinger, HBLA für w. Berufe Linz, Aubrunnerweg 
Dipl.-Päd. Emilie Schütz, HGBLA (FR Mode und Bekleidungstechnik) Linz 
Dir. OStR Mag. Rainer Krumhuber, HBLA für künstlerische Gestaltung Linz 
Prof. OStR Mag. Elisabeth Prinz, HBLA für künstlerische Gestaltung Linz 
Prof. Mag. Claudia Schatz, HLA für w. Berufe der Kreuzschwestern Linz 
Tamara Hinterer DSA, HBLA für w. Berufe Bad Ischl 
Prof. Mag. Monika Grabner-Fleischmann, HBLA für w. Berufe Braunau 
Prof. Mag. Manfred Birgel, HGBL (FR Mode und Bekleidungstechnik) Ebensee 
Prof. MMag. Klaus Pühringer, HBLA für w. Berufe Perg 
Prof. Mag. Michaela Wundsam, HBLA für w. Berufe Rohrbach  
Prof. OStR Mag. Erika Lehner, HBLA für w. Berufe Wels 
Dipl.-Päd. Otmar Hettrich-Keller, HTBLA Leonding 
FOL OSR Josef Weixelbaumer, HTBLA Steyr 
Prof. Mag. Bodan Hanushevsky, Schule für Sozialbetreuungsberufe Gallneukirchen 
OLNMS Bernhard Straif, NSMS Schärding 
 
 
 
 

ANLAGEN ZUM VERORDNUNGSBLATT 
 
SCHULSCHACHLANDESMEISTERSCHAFT – AUSSCHREIBUNG, BEZIRKSREFERENTENLISTE 
 
GESCHICHTENWETTBEWERB FÜR SCHULKLASSEN 
 
PTS LANDESBEWERBE 2016 - ANMELDEFORMULAR 
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Mit Unterstützung des LSR für OÖ wird im Schuljahr 2014/15 eine Mannschaftsmeisterschaft um den Titel eines OÖ Schulschachmeisters durchgeführt. Diese findet am 13. April 2016 von 9 Uhr bis 16 Uhr im Neuen Linzer Rathaus statt. 



Die Meisterschaft wird in vier Bewerben ausgetragen, es können auch Schulen ohne Neigungsgruppen teilnehmen. 



BEWERB I: Unterstufe (Hauptbewerb)

Teilnahmeberechtigt sind alle Hauptschulen, Neue Mittelschulen, die allgemeinbildenden höheren Schulen mit Schülern, die eine 5. - 8. Schulstufe besuchen und alle Polytechnischen Schulen.

Zunächst wird auf Bezirksebene in den Monaten Jänner bis März eine Bezirksmeisterschaft durchgeführt. Die Organisation erfolgt durch den Bezirksreferenten. Auf Grundlage der Bezirksergebnisse qualifizieren sich 40 Mannschaften für das Landesfinale. 

Die Qualifikation erfolgt nach folgenden Kriterien:	


1) Alle Bezirkssieger

2) Sofern mindestens 4 Mannschaften an der Bezirksmeisterschaft teilnehmen, ist aus diesem Bezirk eine 2. Mannschaft teilnahmeberechtigt.

3) Jene 8 Bezirke mit den meisten Teilnehmern erhalten drei Startplätze.

4) Weitere freie Plätze werden durch den Organisator vergeben.	


Die Meldung für die Bezirksmeisterschaft erfolgt an den Bezirksreferenten (siehe Beilage). Das Ergebnis der Bezirksmeisterschaften muss von den Bezirksreferenten bis spätestens 1. April 2016 dem Organisator dieses Bewerbes, Dir. Hubert Kammerhuber, bekannt gegeben werden.



Folgende Bewerbe werden ohne Vorausscheidung ausgetragen:


BEWERB II Oberstufe

Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler, die eine 9. - 13. Schulstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule bzw. einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule, besuchen. Jede Schule kann eine Mannschaft melden, über die Zulassung einer 2. Mannschaft wird nach Nennungsschluss nach Maßgabe des vorhandenen Platzes im Turniersaal entschieden.



BEWERB III Mädchen Unterstufe: Teilnahmeberechtigt sind nur Mädchen von Hauptschulen bzw. von allgemeinbildenden höheren Schulen, die eine 5. - 8. Schulstufe besuchen und von allen Polytechnischen Schulen.



BEWERB IV: Volksschule

Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Schulstufe. Eine Schule darf höchstens zwei Mannschaften melden. 



Meldungen für alle vier Bewerbe sind bis 1. April 2016 an Dir. Hubert Kammerhuber zu richten. Für den Bewerb I erfolgen die Nennungen durch die jeweiligen Bezirksreferenten.

Bei verspäteten Nennungen kann nicht garantiert werden, ob eine Teilnahme möglich ist!



Die Landesmeister aller Bewerbe und die Zweitplatzierten im Haupt- und Oberstufenbewerb, da das Bundesfinale in diesem Bewerb in OÖ stattfindet, vertreten OÖ bei den Bundesmeisterschaften im Mai/Juni 2016.


Durchführungsbestimmungen Schulschachmeisterschaft



Mannschaftsaufstellung:

· Eine Mannschaft besteht aus 4 Spielern (Spielerinnen) einer Schule.	
Eine schriftliche Bestätigung der Schulzugehörigkeit ist mitzubringen. 

· Im Bewerb III dürfen nur Mädchen eingesetzt werden.

· Im Bewerben II dürfen auch Schüler (Schülerinnen) der Unterstufe eingesetzt werden.

· Gespielt wird mit starrer Liste (Nachrücksystem). Der Ersatzspieler darf daher nur auf dem 
4. Brett spielen. Er darf auch in der 1. Runde eingesetzt werden.



Bedenkzeit:

Bewerbe I, II: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Minuten, kein Schreibzwang.

Bewerbe III, IV: Je nach Anzahl der Mannschaften Rundenturnier oder Turnier nach Schweizer System, 15 oder 20 Minuten Bedenkzeit, kein Schreibzwang.





WERTUNG bei Mannschaftsturnieren mit SCHWEIZER SYSTEM 



1.) Erzielte Partiepunkte

2.) Unterwertung bei Punktegleichheit (gem. Turnier- und Wettkampfordnung des ÖSB)

a.	die Matchpunkte (2, 1, 0 Punkte für einen gewonnenen, unentschiedenen bzw. verlorenen Mannschaftswettkampf);

b.	die Buchholzwertung;

c.	die verfeinerte Buchholzwertung (der höchste und der niedrigste Wert werden gestrichen);

d.	die Sonneborn-Berger-Wertung (analog zu Einzelbewerben) auf der Grundlage der Partiepunkte;

e.	geteilter Platz.



Ergebnis einer spielfreien Mannschaft:

Für die Schulschachlandesmeisterschaft wurde beschlossen:

2 Partiepunkte

1 Mannschaftspunkt

Jede spielfreie Mannschaft erhält für das Freilos pro Runde zwei Buchholzpunkte 	
(d.h. bei 7 Runden 14 Buchholzpunkte)



WERTUNG bei Mannschaftsturnieren (Rundenturnier)



1.) Erzielte Partiepunkte

2.) Unterwertung bei Punktegleichheit (gem. Turnier- und Wettkampfordnung des ÖSB) 

a.	die Matchpunkte (2, 1, 0 Punkte für einen gewonnenen, unentschiedenen bzw. verlorenen Mannschaftswettkampf);

b.	das (die) Resultat(e) der betroffenen Mannschaften gegeneinander, gewertet nach Matchpunkten;

c.	die Brettwertung des gesamten Turniers 

d.	die Sonneborn-Berger-Wertung (analog zu Einzelbewerben) auf der Grundlage der Partiepunkte;

e. ein Stichkampf (nur um den Landesmeistertitel, sonst geteilter Rang)

 



	SCHULSCHACH OÖ – BEZIRKSREFERENTEN	Stand: 27.01.2016



		

		Privat

		Tel privat

		Schule



		Landesreferent 

Dir. Hubert Kammerhuber

		Reiserbauerberg 30 
4224 Wartberg/Aist

		07236/8039 ; 0650/4146468
h.kammerhuber@eduhi.at

		NMS 1 Perg.
07262/52589



		Bezirksreferenten:



		Bezirk Braunau

Gerhard Spiesberger

		Roith 8
5282 Ranshofen

		07722/63860
gerhard.spiesberger@gmx.at

		NMS Neukirchen/Enknach
07729/2320



		Bezirk Eferding
Edmund Konrad

		Stiftstraße 11
4082 Aschach/D.

		0650/6291206
edi.konrad@gmx.at

		NMS Eferding Süd
07272/5574



		Bezirk Freistadt

Danna Awad

		

		0677/61461509

		Sokratesschule Neumarkt i. Mkr.



		Bezirk Gmunden
Mag. Walter Freh

		Am Wiesenhof 8

4813 Altmünster

		07612/89998
freh@utanet.at

		bereits in Pension



		Bezirk Grieskirchen
Rudolf Buchmair

		Referent dringend gesucht!

		

		



		Bezirk Kirchdorf

Mag. Katharina Goerzen

		Weinzierler Straße 22
4560 Kirchdorf

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]0650/5330588
katharina168@gmx.at

		BRG/BORG Kirchdorf
07582/62374



		Bezirk Linz Land
Mag. Ernst Hagmüller

		Rhemastr. 6

4502 St. Marien

		07227/8734; 0650/2091961
e.hagmueller@eduhi.at

		BRG Traun
07229/62288



		Bezirk Linz Stadt

Mag. Florian Raber

		Bergsiedlung 21

4221 Steyregg



		0650/2728992
FloRaber@gmx.at

		BRG Hamerlingstrasse





		Bezirk Perg
Dir. Hubert Kammerhuber

		siehe oben

		

		



		Bezirk Ried
Alois Rachbauer

		Hub 17
4983 St. Georgen

		07758/2518
a.rachbauer@eduhi.at

.at

		bereits in Pension



		Bezirk Rohrbach


		Referent dringend gesucht!

		

		



		Bezirk Schärding
Mag. Wilfried B. Kuran

		4780 Schärding

Rennbahnweg 4

		0676/9122333
kuranwb@gmail.com

		BG/BRG/BORG Schärding

07712/3044



		Bezirk Steyr
Mag. Helmut Goerzen

		Steinerstr. 2d

4400 Steyr

		0650/2804571
helmut.goerzen@liwest.at

		BRG Steyr

07252/72255



		Bezirk Urfahr Umgebung
Dir. Harald Höchtel

		Birkenweg 3
4100 Ottensheim

		07234/82941
h.hoechtel@aon.at

		PS Ottensheim
07234/84355 19



		Bezirk Vöcklabruck
Ulrich Ennsberger

		Europahof 2/51

4840 Vöcklabruck

		0699/81857262
ennsberger@yahoo.de

		NMS 1 Schwanenstadt

07673/2441



		Bezirk Wels
Mag. Ernst Gugenberger

		Trauseneggerdamm 53
4600 Wels

		07242/549943, 0699/11909360
e.gugenberger@eduhi.at

		BG/BRG Brucknerstr. Wels

07242/44283
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Geschichtenwettbewerb 2016 
Wie geht Deine Geschichte weiter? Finde eine passende Überschrift und schicke deine 
Fortsetzungsgeschichte mit max. 500 Wörtern an den OÖ Familienbund. Die besten acht 
Einsendungen werden in einem kleinen Geschichtenbuch veröffentlicht und es gibt tolle 
Preise zu gewinnen. 
 
 
Fortsetzungsgeschichte von Claudia Edermayer 
Märchenerzählerin aus Linz 


„Mikauz, wo bist du?“, ruft Zwölf. „Ich hab dir dein Lieblingsfressen mitgebracht.“ Der Elf 
schüttelt den Beutel mit gerösteten Käfern. „Miiiikauz!“  
Schon seit Sonnenaufgang suchen Zwölf und seine Kameraden nach der Elfenkatze. Doch 
das Haustier der Elfenkönigin Elvira ist wie vom Erdboden verschluckt.  
„Ich habe ihre Fährte entdeckt!“, ruft Betula aufgeregt. „Schau, hier am Grenzbaum. Die 
Kratzspuren sind noch ganz frisch. Wahrscheinlich ist sie Elvira gefolgt. Mikauz hat sich 
gestern große Sorgen um unsere Königin gemacht.“  
Nachdenklich betrachtet Zwölf den Krallenabdruck in der Rinde. 


 


 


Teilnahmebedingungen 
- max. 12 Jahre alt 
- max. 500 Wörter 
- passende Überschrift 
- Vergiss nicht Name, Adresse, Alter und Telefonnummer anzugeben! 
- Einsendeschluss 31. Mai 2016 
- Alle Teilnehmer werden im Herbst 2016 verständigt 
- Die acht Gewinnergeschichten werden in einem Geschichtenbuch veröffentlicht, das 


nicht kommerziell verwertet wird. Die Teilnehmer und die Erziehungsberechtigten 
erklären sich für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass Name und 
Wohnort veröffentlicht werden und dass die Geschichten honorar- und tantiemenfrei 
gedruckt und veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme am Geschichtenwettbewerb 
werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


 
 
Geschichten mit Mail oder Post an 
OÖ Familienbund, 
Hauptstraße 83 – 85, 4040 Linz 
oder per Email: office@ooe.familienbund.at 
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OÖ. Landesschülerwettbewerb für Polytechnische Schulen 2016


ANMELDUNG

Die Direktion der Polytechnischen Schule ______________________________


Bezirk____________________________ meldet für folgende Fachbereiche die Teilnahme am Landesschülerwettbewerb zu den Terminen 


18.04-13.05.2016 


Pro Fachbereichsgruppe kann nur 1 Teilnehmer oder 1 Team gemeldet werden!


Ausnahme: Holz, Bau und IT auch Mehrfachnennungen möglich.


		Fachbereich

		Anzahl der 


Teilnehmer 


oder Teams 

		Anzahl der 


Fachbereichsgr.


pro Schule

		Für den Fachbereich verantwortliche Lehrkraft:



		Metalltechnik

		

		

		



		Elektrotechnik

		

		

		



		Holztechnik

		

		

		



		Bautechnik

		

		

		



		Handel/Büro

		

		

		



		Tourismus 


(1 Team = 3 Schüler)

		

		

		



		Dienstleistung 


(1 Team = 3 Schüler)

		

		

		



		IT / EDV




		

		

		



		

		

		

		





Anmeldungen sind nur für jene Fachbereiche möglich, die am Schulstandort tatsächlich geführt werden. Sind zu viele Anmeldungen (begrenzte Starterzahl bei Landesbewerb), so werden über die Bezirksverbünde Bezirksausscheidungen in der Zeit vom 09.03 – 30.04.2016 durchgeführt. 


__________________________



__________________________________


Datum






Unterschrift der Schulleitung u. Stempel


ACHTUNG:


 Bitte e-mail-Adresse der Schule: _____________________


Anmeldeschluss:  Montag  29. Februar 2016

· Anmeldung an:
Georg Geisbauer


PTS –Traun


Untere Dorfstraße 145 


4050 Traun


Fax-Nr.: 07229/72301 16


Mail: g.geisbauer@aon.at
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